
Stand: Oktober 2023 

Name:  ___________________ 
Adresse: ___________________ 
PLZ, Ort:  ___________________ 
Tel.: ___________________ 
E-Mail:  ___________________

nachstehend „Anlagenbetreiber“ genannt 

______________________ 
______________________
______________________

nachstehend „Netzbetreiber“ genannt 

für das Anschlussobjekt: 

___________________ 

Erklärung zu Unternehmen in Schwierigkeiten und zu EU-Rückforderungsansprüchen 

Aus beihilferechtlichen Gründen entfällt gemäß § 19 Abs. 4 in Verbindung mit § 3 Nr. 47 EEG 2023 des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes (EEG) der Förderanspruch, wenn zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Anlagenbetreiber ein Un-
ternehmen in Schwierigkeiten ist oder wenn offene Rückforderungsansprüche der Europäischen Kommission gegen den 
Anlagenbetreiber bestehen.  

Daher benötigen wir nachfolgende Angaben von Ihnen (bitte jeweils mit ja oder nein ankreuzen): 

Ich bin ein „Unternehmen in Schwierigkeiten“ im Sinne der Mitteilung der Kommission - Leitlinien für staatliche 
Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung nichtfinanzieller Unternehmen in Schwierigkeiten (ABl. C 249 vom 
31.7.2014, S. 1)“. 

☐ ja ☐ nein

Es bestehen offene Rückforderungsansprüche gegen den Anlagenbetreiber aufgrund eines Beschlusses der Euro-
päischen Kommission zur Feststellung der Unzulässigkeit einer Beihilfe und ihrer Unvereinbarkeit mit dem euro-
päischen Binnenmarkt.  

☐ ja ☐ nein

Hinweis: Sollten sich diese Angaben zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme ändern, sind Sie verpflichtet uns das unver-
züglich mitzuteilen. Es besteht kein Förderanspruch, wenn zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Anlage der Anla-
genbetreiber ein Unternehmen in Schwierigkeiten ist oder vorbeschriebene offene Rückforderungsansprüche der EU-
Kommission bestehen. 

Anmerkung: 
Für den in das Versorgungsnetz eingespeisten Strom werden Gutschriften erteilt. Voraussetzung für die umsatzsteuerliche Anerken-
nung solcher Gutschriften durch das Finanzamt ist unter anderem, dass der Unternehmer zum gesonderten Ausweis der Umsatz-
steuer in Rechnungen berechtigt ist (§ 14 Abs. 2 in Verbindung mit § 14c Abs. 2; Umsatzsteuergesetz). Auch wenn der Kleinunterneh-
mer nicht vorsteuerabzugsberechtigt sind, muss die Steuernummer angegeben werden. 

____________________________________ _____________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift Anlagenbetreiber 

Hinweis: Bitte senden Sie uns die Angaben zur Abrechnung mit der Erklärung zu § 19 Abs. 4 EEG unterschrieben per 

Post, E-Mail oder Fax zurück.  
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